
ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN                                     Mainz, den 29.05.2009 
     Anstalt des öffentlichen Rechts 
               DER INTENDANT 
 
        SÜDWESTRUNDFUNK 
     Anstalt des öffentlichen Rechts 
              DER INTENDANT 

 
Konzept der 3sat-Telemedienangebote  

 
 
A. Rechtsgrundlagen für die 3sat -Telemedienangebote sowie des Verfahrens zur 

Bestandsüberführung ....................................................................................................2 

I. Rechtsgrundlagen der Telemedienangebote von ARD und ZDF............................2 

II. Grundlagen des Verfahrens zur Überführung des sogenannten „Bestands“ .........4 

B. Publikums-Adäquanz und besondere Qualität der 3sat-Telemedienangebote .........6 

C. 3sat-Onlineangebote.................................................................................................9 

I. Konzept für 3sat.de.................................................................................................9 

1. Inhalt und Ausrichtung des Angebots..............................................................9 

2. Beitrag zur Auftragserfüllung.........................................................................12 

3. Geplante Entwicklung ...................................................................................12 

II. Konzept für die 3sat-Mediathek ...........................................................................13 

1. Inhalt und Ausrichtung des Angebots............................................................13 

2. Beitrag zur Auftragserfüllung.........................................................................14 

3. Geplante Entwicklung ...................................................................................14 

III. Negativliste .........................................................................................................15 

IV. Verweildauer ......................................................................................................16 

V. Technische Darreichung und Verbreitung der Angebote, Barrierearmut.............23 

VI. Zuschauerbindung/Marketing .............................................................................24 

VII. Finanzieller Aufwand für die Onlineangebote von 3sat......................................24 

VIII. Publizistischer Wettbewerb und marktliche Auswirkungen...............................25 

D. Konzept für 3satText...............................................................................................27 

I. 3satText ................................................................................................................27 

II. Negativliste ..........................................................................................................28 

III. Verweildauer.......................................................................................................29 

IV. Finanzieller Aufwand für den Fernsehtext von 3sat............................................29 

V. Publizistischer Wettbewerb und marktliche Auswirkungen..................................30 



 2 

 

A. Rechtsgrundlagen für die 3sat -Telemedienangebot e so-
wie des Verfahrens zur Bestandsüberführung 
 
Das Fernsehprogramm 3sat ist ein Gemeinschaftsangebot von ZDF, ORF, SRG und 
ARD. Für das Telemedienangebot von 3sat hat im Binnenverhältnis der 3sat-Partner 
das ZDF die Federführung. 
 

I. Rechtsgrundlagen der Telemedienangebote von ARD und ZDF 
 
Nach §§ 11 und 11a Rundfunkstaatsvertrag ist es Auftrag von ARD und ZDF, durch 
die Herstellung und Verbreitung von Fernsehprogrammen und Telemedien als Medi-
um und Faktor des Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu 
wirken. Auch die Telemedien müssen einen umfassenden Überblick über das interna-
tionale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Le-
bensbereichen geben und dadurch die internationale Verständigung, die europäische 
Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern fördern. 
Die Telemedien müssen der Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung dienen 
und insbesondere Beiträge zur Kultur enthalten. Unterhaltung soll einem öffentlich-
rechtlichen Angebotsprofil entsprechen. Durch die Telemedienangebote soll allen Be-
völkerungsgruppen die Teilhabe an der Informationsgesellschaft ermöglicht, Orientie-
rungshilfe geboten sowie die technische und inhaltliche Medienkompetenz aller Gene-
rationen und von Minderheiten gefördert werden. Diese teilweise abstrakte Aufgaben-
ausrichtung und Inhaltsbeschreibung der Telemedien wird durch die Beauftragung mit 
Programmen in § 11b sowie mit Telemedien in § 11d konkretisiert. Gemäß § 11d Abs. 
1 müssen die Telemedien des ZDF journalistisch-redaktionell veranlasst und journalis-
tisch-redaktionell gestaltet sein. Der Gesetzgeber versteht unter „journalistisch-
redaktionell“ eine planvolle Tätigkeit mit dem Ziel der Herstellung und zeitnahen Wei-
tergabe eines Angebots, das den vorstehend beschriebenen Anforderungen an einen 
qualifizierten Beitrag zur Meinungsbildung genügt. Journalistisch-redaktionelle Tätig-
keitsschwerpunkte sind insbesondere die recherchierende Sammlung, die auswählen-
de und gewichtende Bewertung von Quellen sowie die systematisierende und struktu-
rierende sprachliche oder sonstige Aufbereitung (vgl. Begründung zum 12. Rundfunk-
änderungsstaatsvertrag zu § 11d).  
 
§ 11d Abs. 2 unterscheidet vier Inhaltstypen öffentlich-rechtlicher Telemedien: 
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1. Sendungen auf Abruf bis 7 Tage bzw. Sendungen von Großereignissen gemäß § 4 
Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag sowie von Spielen der 1. und 2. Fußballbundesliga 
bis zu 24 Stunden 

2. Inhaltlich und zeitlich auf eine konkrete Sendung bezogene Telemedien bis zu 7 
Tage nach Ausstrahlung der Sendung. Nach der Legaldefinition von § 2 Abs. 2 Zif-
fer 18 Rundfunkstaatsvertrag sind sendungsbezogene Telemedien Angebote, die 
der Aufbereitung von Inhalten aus einer konkreten Sendung einschließlich Hinter-
grundinformationen dienen, soweit auf für die jeweilige Sendung genutzte Materia-
lien und Quellen zurückgegriffen wird und diese Angebote thematisch und inhalt-
lich die Sendung unterstützen, vertiefen und begleiten, ohne jedoch ein eigenstän-
dig neues oder verändertes Angebot darzustellen. Bei sendungsbezogenen Tele-
medien muss der zeitliche und inhaltliche Bezug zu einer bestimmten Sendung im 
jeweiligen Telemedienangebot ausgewiesen werden. Weiterhin darf nur auf für die 
jeweilige Sendung genutzte Materialen und Quellen zurückgegriffen werden. Diese 
sendungsbezogenen Telemedien sind in Telemedienkonzepten entsprechend § 
11f Abs. 1 zu beschreiben.  

3. Nach § 11d Abs. 2 Ziffer 3 umfasst der Telemedienauftrag von ARD und ZDF  
grundsätzlich auch das Vorhalten von Sendungen über die in Ziffer 1 bestimmten 
Fristen hinaus, allerdings gilt dies nicht für Sendungen von Großereignissen und 
Spielen der 1. und 2. Fußballbundesliga. Darüber hinaus können nach Ziffer 3 
auch auf konkrete Sendungen bezogene Telemedien über die 7 Tage-Frist hinaus 
zum Abruf bereitgehalten werden. Zuletzt umfasst der Auftrag nach Ziffer 3 auch 
die Vorhaltung nicht-sendungsbezogener Telemedien. Die von Ziffer 3 umfassten 
Angebote setzen allerdings Telemedienkonzepte gemäß § 11f Rundfunkstaatsver-
trag voraus. Zudem sind nicht-sendungsbezogene presseähnliche Angebote unzu-
lässig. 

4. Nach § 11d Abs. 2 Ziffer 4 können ARD und ZDF nach Maßgabe eines Teleme-
dienkonzepts Archive mit zeit- und kulturgeschichtlichen Inhalten zum Abruf anbie-
ten. 

 
Die Auftragsdefinition wird durch eine Reihe von Verboten komplettiert: 
 

•  Verbot von Werbung und Sponsoring (§ 11d Abs. 5 Satz 1 Rundfunkstaatsvertrag)  
•  Kein Angebot auf Abruf von angekauften Spielfilmen und angekauften Folgen von 

Fernsehserien, die keine Auftragsproduktion sind (§ 11d Abs. 5 Satz 2 Rundfunk-
staatsvertrag) 

•  Keine flächendeckende lokale Berichterstattung  

•  Die in der „Negativliste öffentlich-rechtlicher Telemedien“ (vgl. C.III. und D.II.) ent-
haltenen Telemedien und Angebotselemente 
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II. Grundlagen des Verfahrens zur Überführung des so genannten „Bestands“ 
 
Die Anforderungen des § 11d Rundfunkstaatsvertrag gelten auch für alle bestehenden 
Angebote von ARD und ZDF, die über den 31.05.2009 hinaus fortgeführt werden. Die-
ser Bestand ist gemäß Art. 7 Rundfunkänderungsstaatsvertrag in Telemedienkonzep-
ten den Ländern darzulegen. Außerdem ist für den Bestand das Verfahren gemäß § 
11f Rundfunkstaatsvertrag (Drei-Stufen-Test) bis zum 31.08.2010 durchzuführen. Die 
Zuständigkeit für die Durchführung des Verfahrens liegt bei den zuständigen Gremien 
von ARD und ZDF. Diese entscheiden auch nach Durchführung des Verfahrens ent-
sprechend § 11f Abs. 6 über die Fortführung des Bestands über den 31.08.2010 hin-
aus. Abgeschlossen wird das Verfahren durch die Prüfung der Rechtsaufsicht und die 
Veröffentlichung der Bestandsbeschreibung in den amtlichen Verkündungsblättern der 
Länder. 
 
§ 11f Rundfunkstaatsvertrag beschreibt die Telemedienkonzepte als Konkretisierung 
der inhaltlichen Ausrichtung der Telemedien von ARD und ZDF nach Zielgruppe, In-
halt, Ausrichtung und Verweildauer der geplanten Angebote. Für die Durchführung 
des Verfahrens nach § 11f Rundfunkstaatsvertrag müssen die Angebotsbeschreibun-
gen eine Darstellung des finanziellen Aufwands enthalten (§ 11f Abs. 4 Rundfunk-
staatsvertrag). Zudem sind die marktlichen Auswirkungen der Angebote und ihre mei-
nungsbildende Funktion ebenso zu beschreiben wie der voraussichtliche Zeitraum, 
innerhalb dessen das Angebot stattfinden soll. Aus den vorgenannten Anforderungen 
an die Beschreibung der Angebote im Telemedienkonzept ergibt sich, dass „Angebo-
te“ nicht  Onlineauftritte zu einzelnen Sendungen von 3sat oder gar Einzelbeiträge 
bzw. Einzelelemente sind, sondern nur abgrenzbare Gesamtheiten von Einzelelemen-
ten und Einzelinhalten „Angebote“ im Sinne der einschlägigen Vorschriften darstellen 
können. Denn für kleinere und kleinste Teile der 3sat-Telemedien wäre die Erstellung 
von Konzepten sowie die Formulierung von Inhalten, Zielgruppen und die Festlegung 
einer Verweildauer praktisch unmöglich. 
 
Mit der vorstehend (Ziffer I) beschriebenen Differenzierung des § 11d Abs. 2 Rund-
funkstaatsvertrag war beabsichtigt, ARD und ZDF mit dem kurzzeitigen Abruf ihrer 
Sendungen (§ 11d Abs. 2 Ziffer 1) sowie mit dem Angebot sendungsbezogener Onli-
neangebote (§ 11d Abs. 2 Ziffer 2) unmittelbar staatsvertraglich zu beauftragen, ohne 
dass für diese Angebote bürokratische Prozeduren durchlaufen werden müssen. Die 
Grenzziehungen für diese Ermächtigung sind jedoch im Zuge der Diskussion um den 
12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag stetig verengt worden, so dass „Angebote“ im 
Sinne des § 11f Rundfunkstaatsvertrag nicht ausschließlich aus Inhalten der Ziffern 1 
oder 2 bestehen können. So muss beispielsweise eine Mediathek neben Sendungen 
auf Abruf bis 7 Tage auch ältere Beiträge oder interaktive Module enthalten, die nicht 
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unter § 11d Abs. 2 Ziffer 1 fallen. Vor allem für die sendungsbezogenen Angebote 
nach § 11d Abs. 2 Ziffer 2 sind die vom Gesetzgeber vorgesehenen Grenzziehungen 
jedoch so restriktiv, dass sie in der praktischen journalistischen Arbeit vielleicht für 
einzelne Elemente der Angebote (d.h. eine Berichterstattung zu einem bestimmten 
Thema, Einzelteile der Begleitung eines fiktionalen Programms) eingehalten werden 
könnten. Für Angebote im Sinne einer entsprechend den Vorgaben des Gesetzes ab-
grenzbaren Gesamtheit von Inhalten ist das praktisch ausgeschlossen. Schon der 
vom Gesetz vorgesehene enge inhaltliche und zeitliche Bezug auf die Inhalte einer 
konkreten Sendung ist in der journalistischen Praxis kaum umsetzbar. Die Beschrän-
kung auf die für die jeweilige Sendung benutzten Materialien und Quellen führt de fac-
to zu einem Aktualisierungsverbot, das der Aktualität und Schnelligkeit widerspricht, 
die Nutzer zurecht von Onlineangeboten erwarten. Zuletzt ist der Ausweis des zeitli-
chen und inhaltlichen Bezugs zu einer bestimmten Sendung oftmals nicht möglich 
bzw. nur mit erheblichem bürokratischen Aufwand zu gewährleisten. 
 
Die beabsichtigte Privilegierung von Sendungen bis 7 Tage/24 Stunden und von sen-
dungsbezogenen Angeboten bis 7 Tage gilt zudem nicht für die bestehenden Angebo-
te. Für den Bestand sieht das Gesetz nämlich noch nicht einmal für Angebote der Zif-
fern 1 und 2 eine unmittelbare staatsvertragliche Mandatierung vor. Denn der Bestand 
ist unabhängig davon, ob es sich um Angebote nach § 11d Abs. 2 Ziffer 1, 2, 3 oder 4 
handelt, in Telemedienkonzepten darzulegen und im Verfahren nach § 11f Rundfunk-
staatsvertrag zu genehmigen. 
 
Die bestehenden Angebote setzen sich aus den oben dargelegten Gründen aus einer 
Vielzahl von Inhaltstypen zusammen, die allen der vier vom Gesetzgeber in § 11d 
Abs. 2 genannten Inhaltstypen zugeordnet werden können. § 11d Abs. 2 Ziffer 1 bis 4 
Rundfunkstaatsvertrag stehen nicht in einem Regel-Ausnahmeverhältnis oder einem 
Über-Unterordnungsverhältnis zueinander. Es handelt sich vielmehr um typische For-
men von Inhalten, aus denen sich die 3sat-Angebote frei zusammensetzen können, 
wenn die jeweiligen formalen und inhaltlichen Voraussetzungen erfüllt sind. ARD und 
ZDF unterwerfen deshalb alle 3sat-Angebote den formalen und verfahrensmäßigen 
Anforderungen des § 11d Abs. 2 Ziffer 3 und 4, d.h. sie werden nachstehend in Tele-
medienkonzepten beschrieben, und für sie wird das in § 11f Rundfunkstaatsvertrag 
vorgesehene Verfahren (Drei-Stufen-Test) durchgeführt.  
 
Das 3sat-Fernsehtextangebot enthält aus technischen Gründen keine Sendungen auf 
Abruf, kann jedoch Telemedien im Sinne des § 11d Abs. 2 Ziffern 2, 3 und 4 enthalten. 
Aus diesem Grunde beschreiben ARD und ZDF auch das 3sat-Fernsehtextangebot in 
einem Telemedienkonzept und führen für dieses das Verfahren nach § 11f Rundfunk-
staatsvertrag (Drei-Stufen-Test) durch. 
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B. Publikums-Adäquanz und besondere Qualität der 3s at-
Telemedienangebote 
 
Mit den neuen technologischen Möglichkeiten aufgrund der Konvergenz von TV-
Netzen und Datennetzen, von Fernsehen und Internet, geht ein tiefgreifender Wandel 
in der Mediennutzung und den Erwartungen der Nutzer einher. Dieser Wandel voll-
zieht sich zwar nicht abrupt, sondern eher evolutionär, dennoch sind bereits heute die 
Grundlinien deutlich erkennbar:  
 
Fernsehen wandelt sich in den Augen der Zuschauer von einem an bestimmte Sende-
schemata und feste Zeiten gebundenen Medium zu einem Medium, das zunehmend 
auch zeitsouverän und ortsunabhängig genutzt werden kann. Die Kombination von 
linearen und nicht-linearen Angeboten auf ein und derselben Plattform bietet vielfältige 
Möglichkeiten für neue, und vernetzte Angebote. Die Zahl der Programme und Online-
Angebote wird sich vervielfachen. Die größere Auswahl wird zwangsläufig zu einer 
größeren Segmentierung der Zuschauerschaft führen. Zielgruppen werden differen-
zierter als heute angesprochen. Fernsehen kann man künftig wann man will, wo man 
will und wie man will. Neu sind auch die vielfältigen Möglichkeiten der Interaktivität, die 
von Suchfunktionen, über den individuellen Abruf von Sendungen und programmbe-
gleitenden Informationen, der Teilnahme an Chats, Foren und Social Networks bis hin 
zur Erstellung und Zugänglichmachung eigener Inhalte („User Generated Content“) 
reichen. Dabei handelt es sich nicht nur um neue Formen der Multimedialität, in denen 
sich der verfassungsrechtliche Funktionsauftrag von ARD und ZDF manifestiert. Auf 
längere Sicht wird das Fernsehen mindestens teilweise mit Akzentuierungen in dieser 
Multimedialität aufgehen. 
 
Das Internet gewinnt für die Bevölkerung rasant an Bedeutung. Binnen 10 Jahren ist 
der Anteil der Internetnutzer in Deutschland von 10,4 Prozent (1998) auf 65,8 Prozent 
(2008) gestiegen. Im Durchschnitt verbringen die Nutzer 120 Minuten täglich im Inter-
net, 14–29-Jährige sogar 159 Minuten täglich. Bei 14–19-Jährigen übersteigt die tägli-
che Internetnutzung bereits den Fernsehkonsum, so das Ergebnis der ARD/ZDF-
Onlinestudie 2008. Angesichts des hohen Stellenwerts und der Dynamik des Netzes 
überrascht es nicht, dass alle Medienanbieter Onlinestrategien entwickeln. 
 
Gerade für Qualitätsanbieter von Informationen ist das Internet als neues Betä-
tigungsfeld relevant, da das Medium bislang überwiegend ein Informationsmedium für 
die Nutzer ist. 62 Prozent aller Internetnutzer geben an, das Internet überwiegend zur 
Informationssuche zu benutzen. Die Nutzer greifen vor allem auf aktuelle Nachrich-
tenangebote (52 %), Freizeitinformationen (50 %), Serviceinformationen wie Wetter 
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oder Verkehr (47 %) und Informationen aus Wissenschaft, Forschung und Bildung (44 
%) zu. Erst an zweiter Stelle steht der Spaßfaktor. Jedoch ist auch hier eine ähnliche 
Entwicklung wie im TV-Markt zu beobachten. Jüngere Zielgruppen suchen in den letz-
ten Jahren verstärkt nach Unterhaltung im Netz. Zu diesem Ergebnis kommt die 
ARD/ZDF-Onlinestudie 2008. 
 
Laut einer Studie von IBM Global Business Service zum Thema „Konvergenz oder 
Divergenz?“ aus dem Jahre 2006 wünschen sich zwei Drittel aller Zuschauer in 
Deutschland auch zeitversetzt fernsehen zu können. Das größte Interesse an Zeitsou-
veränität besteht bei den unter 20jährigen mit 89 Prozent; selbst bei den über 
50jährigen sind es noch weit mehr als 50 Prozent. Inzwischen nutzen laut ARD/ZDF-
Onlinestudie 2008 bereits 55 Prozent aller bundesdeutschen Onliner zumindest gele-
gentlich Videos im Netz; bei 14-19-Jährigen sind es bereits 92 Prozent. Treiber dieser 
Entwicklung sind vor allem die bei Jüngeren beliebten Videoportale, aber auch die 
Angebote der Fernsehsender. 12 Prozent der Internetnutzer schauen heute schon 
Fernsehen live im Internet und weitere 14 Prozent rufen Fernsehsendungen und Vi-
deos zeitversetzt im Internet ab. 
 
Ein Online-Angebot ist für öffentlich-rechtliches Fernsehen unverzichtbar, weil es sub-
stanzorientierte Programmproduktionen ideal vertieft, ergänzt und individuell zugäng-
lich macht. Darüber hinaus eröffnet es neue Möglichkeiten interaktiver Einbeziehung 
der Zuschauer in die Kommunikation und bereitet den Sender auf die Zeiten vor, in 
denen die technische Konvergenz für das breite Publikum Realität ist.  
 
Die Digitalisierung ermöglicht eine maßgeschneiderte Ausdifferenzierung des Pro-
grammangebots. Es gelingt zunehmend schwerer, alle Zuschauer mit einem Angebot 
im gleichen Maße zu erreichen. Jede Sendergruppe muss deshalb ein umfangreiches 
Programmbouquet im Fernsehen und im Netz anbieten, um den Nutzungsgewohnhei-
ten langfristig gerecht zu werden. Ohne ein attraktives Onlineangebot wird 3sat jünge-
re Zuschauer mittelfristig nicht mehr erreichen. Wer nicht im Netz ist, hat keine Zu-
kunft. 
 
Es gilt zudem: Wer nicht adäquat im Netz ist, hat auch keine Zukunft. Nur wer Nutzer-
erwartungen und Standards im Internet erfüllt, kann langfristig im Wettbewerb beste-
hen. Das Internet ist das „elektronische Gedächtnis unserer Zeit“. Es ist die besondere 
Charakteristik des Netzes, Inhalte zu vergleichsweise geringen Kosten bereitzuhalten 
und neu zusammenzustellen. In der Regel sind tagesaktuelle Schlagzeilen und latent 
aktuelle Hintergrundinformationen eng miteinander verknüpft. Die Mischung aus aktu-
ellen und Hintergrundbeiträgen bestimmt die Angebotsattraktivität. Bereits produzierte 
und vom Gebührenzahler finanzierte Beiträge und Sendungen aus dem Archiv würden 
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bei einer sehr eng gefassten zeitlichen Begrenzung dem Zuschauer willkürlich, da oh-
ne Kostengrund, vorenthalten. Viele Themen aus dem für 3sat so wichtigen Bereichen 
der Kultur, Wissen, Bildung und Wissenschaft wie z.B. Bildungsdiskussion im Pisa-
Umfeld, die Stammzellenforschung, Sterbehilfe bis hin zur aktuellen Finanzkrise auf 
den Weltmärkten, erschließen sich für den Nutzer nur, wenn ein Blick in die Historie 
über wenige Tage oder Monate hinaus möglich ist. Hochwertige Inhalte mit hoher pub-
lizistischer Relevanz, insbesondere die Bildungsinhalte müssen, wenn es gesellschaft-
lich notwendig erscheint über einen langen Zeitraum (über Jahre) vorgehalten werden. 
Für einen Bildungsbeitrag über die Quantentheorie, (anlässlich des 3sat-
Themenschwerpunkt zum 150. Geburtstag Max Plancks im April 2008 ist) ist es nicht 
relevant, wann er erstellt wurde, relevant ist, dass er den Sachverhalt korrekt wieder-
gibt.  
 
Das Internet bietet dem Nutzer besondere Vorteile in Bezug auf den Zeitpunkt, den 
Ort, die Tiefe und die Form der Darbietung. Durch die bessere Verfügbarkeit breitban-
diger Internetzugänge haben sich insbesondere im Bereich der Darbietungsmöglich-
keiten in den letzten Jahren neue Standards entwickelt. Betrachtet man die Entwick-
lung des Internets, so zeigt sich eine eindeutige Tendenz von einem Textmedium mit 
einzelnen kleinen Standbildern, über ein Textmedium mit Bewegtbildern im Miniatur-
format zu einem in vielen seiner attraktivsten Angebote bildschirmfüllenden audiovisu-
ellen Medium. Wer im Internet als Medienanbieter erfolgreich sein will, muss Videos 
anbieten. Entsprechend dieser Entwicklung ist es nur konsequent, dass 3sat verstärkt 
auf audiovisuelle Inhalte im Internet setzt. Dort, wo früher komplexe Zusammenhänge 
ausschließlich mit Hilfe von Textseiten erklärt werden mussten, kann heute auch auf 
Bewegtbildelemente zurückgegriffen werden. Im Unterschied zu anderen Akteuren 
können ARD und ZDF hierbei auf ihre Kernkompetenz als Fernsehveranstalter zu-
rückgreifen. Bewegtbildangebote stehen deshalb auch zukünftig im Mittelpunkt des 
3sat-Onlineangebots. 
 
Alle Telemedienangebote von 3sat, Onlineangebote und das Fernsehtextangebot, 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung des ARD und ZDF gesetzlich übertrage-
nen Funktionsauftrags. Wie das Fernsehprogramm 3sat dienen sie der individuellen 
und öffentlichen Meinungsbildung und der Erfüllung der demokratischen, sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft. Sie geben einen umfassenden Überblick ü-
ber das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen we-
sentlichen Lebensbereichen und fördern dadurch internationale Verständigung, euro-
päische Integration sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern. 
Wie das Fernsehprogramm dienen auch die Telemedienangebote von 3sat der Bil-
dung, Information, Beratung und Unterhaltung. In ihnen sollen insbesondere Beiträge 
zur Kultur, Wissen, Bildung und Wissenschaft enthalten sein, die Unterhaltung soll 
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einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entsprechen. Dadurch thematisieren die 
3sat-Telemedienangebote die Belange der Gesellschaft und ihrer Bürger. Sie ermögli-
chen Kommunikation über wichtige Themen durch professionelle Selektion, Aufberei-
tung und Gestaltung. 
 
Die Telemedienangebote sind redaktionell veranlasst und journalistisch-redaktionell 
gestaltet. Sie ermöglichen allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an der Informati-
onsgesellschaft, bieten Orientierungshilfe und sind darauf angelegt, die technische 
und inhaltliche Medienkompetenz aller Generationen und auch von Minderheiten zu 
fördern. Die Telemedien von 3sat stehen im Dienst der Zuschauer und Nutzer als In-
dividuen und Teil der Gesellschaft. Sie sind – anders als viele kommerzielle Angebote 
– keine Vermarktungsplattformen, die dem Ziel dienen, den Nutzer zum Kunden zu 
machen oder ihn als solchen zu vermitteln. Qualitätsbestimmende Merkmale aller 
3sat-Telemedienangebote sind die unabhängigen, hochqualifizierten und frei von 
sachfremden wirtschaftlichen Zwängen arbeitenden Redaktionen sowie die Möglich-
keit, auf das weltumfassende Korrespondentennetz, die Studios in den deutschen 
Ländern sowie generell auf das redaktionelle Know-How der Fernsehredaktionen von 
ARD und ZDF, aber auch der 3sat-Partner ORF und SRG, zurückzugreifen. Hinzu 
kommen besonders strenge Jugendschutzauflagen, der konsequente Verzicht auf 
Gewaltdarstellungen, die Werbefreiheit und Barrierearmut. Auch die umfassende re-
daktionelle Kontrolle und Prüfung des Angebots sowie seine kontinuierliche Pflege 
bestimmen die spezifische Qualität und den daraus resultierenden Beitrag zur Auf-
tragserfüllung der 3sat-Telemedien. 
 
Durch die vorstehend beschriebenen Eigenschaften entsprechen die Telemedienan-
gebote von 3sat nicht nur den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen 
der Gesellschaft. Sie leisten auch einen wichtigen Beitrag zum publizistischen Wett-
bewerb: Dadurch, dass 3sat dauerhaft Medieninhalte von hoher Qualität bereitstellt, 
haben Konkurrenzangebote einen Anreiz, ihrerseits nicht im Bemühen um journalisti-
sche Qualität und optimale Inhalte nachzulassen. 

C. 3sat-Onlineangebote 

I. Konzept für 3sat.de 

1. Inhalt und Ausrichtung des Angebots 
 
3sat versteht sich vor allem als Verlängerung und Ergänzung der zentralen Pro-
gramminhalte Kultur, Bildung, Wissen und Wissenschaft, aber auch der unterhalten-
den Sendungen des gemeinschaftlich von ZDF, ARD, ORF und SRG erstellten Fern-
sehprogramms. Dabei werden Inhalte des Fernsehens, wie beispielsweise ein 
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Schwerpunkt zu Max Planck, im Internet vertieft und auch langfristig zu Bildungszwe-
cken bereitgehalten. 3sat.de richtet sich an Nutzer, die sich zu jeder Zeit über das 
Programm von 3sat informieren wollen. 3sat.de ist ein Angebot, das sich aus Sendun-
gen auf Abruf, auf eine Sendung bezogenen Elementen, nicht sendungsbezogenen 
Bestandteilen und Archiven zusammensetzt. ARD und ZDF beschreiben deshalb 
3sat.de als bestehendes Angebot in einem Telemedienkonzept und führen das für 
bestehende Telemedien gemäß Art. 7, § 11f Rundfunkänderungsstaatsvertrag gesetz-
lich vorgesehene Verfahren durch. 
 
Der Auftritt von 3sat.de einschließlich der 3sat-Mediathek ist durch Bilder, Audios und 
Videos sowie Texte als wesentliche Elemente qualifizierter Onlineangebote bestimmt 
und entspricht dem eines Fernsehsenders. Die wissensvermittelnden Beiträge, die 
Bildergalerien, die Grundlagentexte, informierenden, kulturellen und wissenschaftli-
chen Analysen sowie unterhaltenden Elemente greifen grundsätzlich auf das gleiche 
Instrumentarium zurück wie das Fernsehprogramm von 3sat. 3sat.de begleitet das 
Programm von 3sat und vertieft und verbreitert die Themen dieses Programms online. 
Sendungen werden live gestreamt und in Auszügen oder vollständig auch als Abruf-
Videos und abonnierbare Podcast, zum Teil vor der TV-Ausstrahlung, angeboten („on-
line first“). Viele Inhalte auf 3sat.de beziehen sich auf Sendungen, die im 3sat-
Programm ausgestrahlt werden. Unabhängig davon kann 3sat.de auch Elemente 
beinhalten, die nicht Thema einer bestimmten Sendung waren.  
 
Der Aktualisierungszyklus und die inhaltliche Vertiefung der Elemente variieren je 
nach Inhalt. Das Angebot besteht aus rubrizierten Sendungselementen, Programman-
kündigungen und Archiven, Informationen zu Moderatoren, Redaktionen und Kontakt-
adressen. Darüber hinaus werden textliche Ergänzungen zu Inhalten von Einzelbei-
trägen, Abrufvideos, Audiodateien, Bildergalerien, Quizangebote, Audio-Slide-Galerien 
und interaktive, kreativ zu erfassende Animationen von Sendungsinhalten angeboten. 
In Chats, Foren, Votings und Blogs werden die Rückkanalfähigkeit des Mediums ge-
nutzt und Erkenntnisse gewonnen, die in die Sendungsinhalte zukünftiger Folgen ein-
fließen. So erfolgt auch die Abstimmung für den 3sat-Zuschauerpreis in 3sat.de. Alle 
Formen sind auf 3sat selbst oder auf die Programminhalte bezogen und richten sich 
nach den Anforderungen der Sendungen, die je nach Genre unterschiedlich ausfallen. 
 
3sat.de ermöglicht, gegebenenfalls über Verlinkungen nach Maßgabe der Programm-
richtlinien von ARD und ZDF, eine Auseinandersetzung mit den Themen der Sendung 
durch Kenntnisnahme der originären Quellen. 3sat.de kann auch von Dritten recher-
chierte und redaktionell bearbeitete Elemente enthalten. Das redaktionelle Konzept 
und die Abnahme liegen dabei grundsätzlich bei 3sat. Daher können auch sogenannte 
nutzergenerierte Inhalte Bestandteil des Angebots sein und dem Nutzer somit die 
Möglichkeit gegeben werden, das Programm und seine Umsetzung mitzugestalten 
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und hiermit seine Medienkompetenz auszubauen. Beispielsweise kann der Zuschauer 
bei  „nano“ der Redaktion  Fragen in Form von Video-, Audio- und Bilddateien stellen, 
die in der Rubrik „aha“ zunächst als Rätsel vorgestellt und später beantwortet werden. 
Die Zuschauer werden zur eigenen „community“. 3sat.de ist keine Plattform, auf der 
„User generated content“ frei eingestellt werden kann. 
 
Jede Sendung kann eine eigene Seite haben, die auch unter einer eigenen Domain  
angeboten werden kann. Diese Inhalte lassen sich auch rückblickend in Archiven er-
schließen. Dem Nutzer bietet sich die Möglichkeit einer fundierten und intensiven 
Auseinandersetzung mit den behandelten Themenkomplexen über einen langen Zeit-
raum, wobei die Themen laufend aktualisiert und in den entsprechenden Online-
Beiträgen regelmäßig verlinkt werden. Im Servicebereich ausgeschlossen sind z.B. 
Kleinanzeigen, Preisvergleichsportale, Branchenregister, Bewertungsportale für 
Dienstleistungen oder Produkte und Veranstaltungskalender. Alle interaktiven Elemen-
te und Kommentarmöglichkeiten haben ebenfalls stets Programmbezug, es gibt z.B. 
keine Business Networks, keinen thematisch offenen Chatraum und kein Forum ohne 
redaktionellen Bezug.    
 
3sat bündelt die Stärken des öffentlich-rechtlichen Systems in vielbeachteten 24-
Stunden-Programmen, die 3sat unter dem Label „Thementag“ seit einigen Jahren an-
bietet. Zu jedem der 17 Thementage im Jahr 2008 wurden spezielle Themenspecials 
in Gemeinschaftsproduktionen von Online- und TV-Redaktionen gefertigt. Zahlreiche 
Inhalte zu verschiedenen Sendungen und Beiträgen werden in 3sat.de komprimiert 
und in interaktiver, innovativer, multimedialer Form aufgearbeitet. So werden zu den 
Thementagen im Fernsehen Schwerpunkte wie „Mayas, Inkas oder Azteken“ oder zu 
dem sehr erfolgreichen 24-Stunden-Programm „Pop around the clock” vertiefende In-
formationen zur Verfügung gestellt, beispielsweise für „Pop around the clock“ ein Zeit-
plan, ein komplettes Verzeichnis aller Songtitel, Songtexte und mit Fotogalerien der 
Interpreten und vielen Musikstreams.  
 
Bestandteil der Wissens- und Informationsvermittlung können auch sendungsbeglei-
tende Spiele sein. Sie ermöglichen den Nutzern, sich spielerisch mit Fakten und Ge-
schehnissen vertraut zu machen. 3sat.de wird die Spiele nicht im Sinne eines Portals 
bündeln, sondern sie werden durch Einbettung in die jeweiligen programmbegleiten-
den Angebotsteile für die Nutzer im Gesamtkontext erreichbar sein. Onlinespiele die-
nen dazu, kreative Ansätze im Fernsehprogramm im Onlineangebot adäquat fortzu-
setzen. 
 
3sat übernimmt Teile aus den Angeboten von ZDF und ARD sowie deren Landesrund-
funkanstalten. Umgekehrt erstellt 3sat.de Inhalte, die in Angeboten der ARD und ihrer 



 12 

Landesrundfunkanstalten integriert werden können. Das Angebot 3sat.de ist stark mit 
den Angeboten von ARD und ZDF vernetzt. Dort erstellte sendungsbegleitende Inter-
netseiten werden von 3sat.de aus verlinkt. 3sat trägt so dem föderalen Gedanken und 
dem Kriterium der Regionalität - auch in den Telemedien - Rechnung. 
 
Weitere Services bei 3sat.de sind RSS-Feeds und programmbegleitende Newsletter. 
Einige Sendungen und Beiträge lassen sich auch als Podcast abonnieren. 

 

2. Beitrag zur Auftragserfüllung 
 
3sat.de ergänzt den Auftrag von 3sat, der Plattform für Kultur, Wissen, Bildung und 
Wissenschaft. Das Internet-Angebot erweitert die Nutzungsmöglichkeit der 3sat-
Inhalte und macht sie einem größeren Personenkreis zugänglich. Neben der inhaltli-
chen Vermittlung wird auch die Medienkompetenz der Nutzer gestärkt. Über internet-
spezifische Rückkanäle können sie selbst Einfluss auf die Inhalte des 3sat-Angebots 
nehmen. Die Fernsehnutzer erwarten heute von einem öffentlich-rechtlichen Pro-
gramm sowohl lineare als auch nicht-lineare Informations-, Kultur-, Bildungs- und Un-
terhaltungsangebote. Jüngere Nutzergruppen können ohne ein programmbegleiten-
des Onlineangebot nicht mehr erreicht werden.  
 
Qualitativ unterscheidet sich 3sat.de von anderen Onlineangeboten dadurch, dass nur 
dieses Portal das Programm von 3sat begleitet und vertieft und die Themen des Fern-
sehprogramms mit den Mitteln des Internet ergänzt. Das Angebot 3sat.de unterschei-
det sich durch die ausgeprägte und charakteristische sendungsbezogene Sortierung 
und Navigation signifikant von Angeboten Dritter. 
 
Durch seine vorstehend beschriebenen Eigenschaften entspricht 3sat.de den demo-
kratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft und leistet einen 
wichtigen qualitativen Beitrag zum publizistischen Wettbewerb. 

3. Geplante Entwicklung 
 
3sat.de wird bei der Weiterentwicklung der Seiten neben der Designfortentwicklung 
eine bessere Einbettung von Text, Bild und Film vornehmen. Dabei sollen die techni-
schen Möglichkeiten des Internets weiter genutzt werden und so die Gestaltung sich 
noch stärker von Zeitungen und Zeitschriften unterscheiden. Darüber hinaus sollen 
Möglichkeiten zur Personalisierung beim Einstieg in das Angebot, bei der Suche nach 
Programminhalten und programmbegleitenden Inhalten sowie bei Services, z.B. RSS-
Feeds, Podcasts und Newsletter angeboten werden. 
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II. Konzept für die 3sat-Mediathek 

1. Inhalt und Ausrichtung des Angebots 
 

Die 3sat-Mediathek ist das Angebot von 3sat für Abruf-Fernsehen und interaktive Mo-
dule im Internet. Es besteht in seiner Grundausrichtung seit 2004, technisch und navi-
gatorisch erweitert für den Einsatz als zentrale Stelle für On-Demand-Videos, Li-
vestreams, Bilderserien und Multimedia-Anwendungen. Das Angebot ist für einen 
möglichst breiten Zugang zu den 3sat-Inhalten konzipiert, indem es auf unterschiedli-
chen Endgeräten und für die Nutzung in unterschiedlichen Lebenssituationen zur Ver-
fügung steht. Die 3sat-Mediathek ist mit dem Computer und TV-Gerät mit Multimedia-
PC über IP-Verbindungen und über Mobilgeräte erreichbar. Die Inhalte werden mit 
marktüblichen Technologien für die Nutzung aufbereitet und zur Verfügung gestellt. 
ARD und ZDF beschreiben die 3sat-Mediathek als bestehendes Angebot in einem 
Telemedienkonzept und führen das für bestehende Telemedien gemäß Art. 7, § 11f 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag gesetzlich vorgesehene Verfahren durch. 
 
Der Zugang zu den Inhalten wird auf unterschiedliche Weise ermöglicht. Die Hauptna-
vigation erlaubt die Auswahl zwischen aktualitäts-, sendungs- und rubrikenbezogenem 
Einstieg, Startseiten bieten aktuelle redaktionelle Empfehlungen sowie Nutzer-
Empfehlungen. Einen zeitlichen Rückblick auf das Programm der letzten sieben Tage 
ermöglicht der Hauptnavigationspunkt „Sendung verpasst“. Über  Playlisten kann der 
Nutzer das „eigene Programm“ zusammenstellen und sequenziell betrachten. Über 
die Suchfunktion ist ein umfassender Überblick über das Angebot gegeben. Eine re-
daktionelle Verschlagwortung des Bestands liefert den Usern zudem inhaltlich adä-
quate, den einzelnen Bericht ergänzende und vertiefende Angebote.  
 
Die 3sat-Mediathek ist ein eigenständiges Online-Angebot und kann unabhängig von 
3sat.de bedient und genutzt werden. Gleichwohl ist sie eng mit 3sat.de verknüpft, um 
einen engen Zusammenhang zu programmbegleitenden Informationen und den Bei-
trägen und Sendungen herzustellen. 
 
Die Inhalte des Angebots sind grundsätzlich frei abrufbar. In der 3sat-Mediathek wer-
den eigenproduzierte Sendungen und Beiträge von 3sat zur zeitsouveränen Nutzung 
vorgehalten. Angekaufte Spielfilme und angekaufte Folgen von Fernsehserien, die 
keine Auftragsproduktionen oder Koproduktionen sind, werden nicht angeboten. Au-
ßerdem beinhaltet die Mediathek Sendungen und Beiträge, die: 
 

•  schon vor Ausstrahlung der TV-Sendung im Internet zu sehen sind, 
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•  als Langfassung oder in Originalsprache für die Online-Nutzung vorgehalten 
werden, während im TV-Programm nur Ausschnitte dieses Materials zu sehen 
sind (z. B. Interviews), 

•  im Rahmen von Thementagen, 3sat-Programmschwerpunkten, von kulturellen 
Großereignissen wie Buchmessen (Frankfurt, Leipzig) und Filmfestivals (Berli-
nale, Baden-Baden) eigens für die Online-Angebote erstellt bzw. aufbereitet 
werden. 

 
Ergänzt wird das Angebot durch (Event-)Livestreams, Bilderserien und Multimedia-
Anwendungen.  

2. Beitrag zur Auftragserfüllung 
 
Die 3sat-Mediathek stellt Sendungen und Einzelbeiträge von 3sat zur zeitsouveränen 
Nutzung ohne zusätzliche Kosten für die Nutzer zur Verfügung und trägt so den neuen 
Gewohnheiten der Mediennutzung Rechnung. Zuschauer haben die Möglichkeit, öf-
fentlich-rechtliches Programm nicht nur zeitlich unabhängig abzurufen, sondern auch 
den Ort der Nutzung zu wählen. Sendungen und Einzelbeiträge sind sowohl am hei-
mischen TV-Gerät, am Büro-PC oder auch unterwegs abrufbar. Diese Optionen sind 
auch für Menschen interessant, die das lineare TV-Programm aus zeitlichen Gründen 
nicht nutzen können oder aus anderen Gründen nicht nutzen wollen. Die Nutzer der 
3sat-Mediathek sind nach Untersuchungen der Medienforschung deutlich jünger als 
die Zuschauer des Hauptprogramms. Die Mediathek ist somit eine wichtige Möglich-
keit, jüngere Menschen für 3sat zu gewinnen. 

3. Geplante Entwicklung 
 

Grundsätzlich bleibt das Konzept der 3sat-Mediathek als Angebot für Abruf-Fernsehen 
und interaktive Elemente im Internet bestehen. Das besondere Augenmerk bei weite-
ren technischen Entwicklungen liegt auf der Erhöhung des Nutzwertes. Dabei werden 
die aktuellen technischen Optionen genutzt, die zur Verbreitung von Videos im Inter-
net zur Verfügung stehen. 
 
 
Erhöhung des Nutzwerts bedeutet unter anderem: 
 

•  Optimierung der Navigation, etwa um Sendungsbezug und thematische Zuord-
nung leichter verständlich zu machen, 
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•  Optimierungen im Bereich Barrierefreiheit/Barrierearmut, um Menschen mit Be-
hinderungen die Nutzung der 3sat-Mediathek zu ermöglichen (hier: Einblen-
dung von Untertiteln, Screenreader-Nutzung etc.), 

•  Optimierung der Suchfunktionen und 
•  Optimierung der persönlichen Nutzung, Bewertung von Inhalten etc. 

III. Negativliste 
 
Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben sind die nachstehend aufgeführten Tele-
medien und Angebotselemente nicht in den 3sat-Onlineangeboten enthalten: 
 

1. Anzeigenportale, Anzeigen oder Kleinanzeigen, 

2. Branchenregister und -verzeichnisse, 

3. Preisvergleichsportale sowie Berechnungsprogramme (z.B. Preisrechner, Versi-

cherungsrechner), 

4. Bewertungsportale für Dienstleistungen, Einrichtungen und Produkte, 

5. Partner-, Kontakt-, Stellen-, Tauschbörsen, 

6. Ratgeberportale ohne Sendungsbezug, 

7. Business-Networks, 

8. Telekommunikationsdienstleistungen im Sinne von § 3 Nr. 24 des Telekommuni-

kationsgesetzes, 

9. Wetten im Sinne von § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuches, 

10. Softwareangebote, soweit nicht zur Wahrnehmung des eigenen Angebots erfor-

derlich, 

11. Routenplaner, 

12. Verlinkungen ohne redaktionelle Prüfung; Verlinkungen sollen ausschließlich der 

unmittelbaren Ergänzung, Vertiefung oder Erläuterung eines Eigeninhalts (auch 

von Beteiligungsunternehmen) dienen und nicht unmittelbar zu Kaufaufforderun-

gen führen, 

13. Musikdownload von kommerziellen Fremdproduktionen, 

14. Spieleangebote ohne Sendungsbezug, 

15. Fotodownload ohne Sendungsbezug, 

16. Veranstaltungskalender (sendungsbezogene Hinweise auf Veranstaltungen sind 

zulässig), 

17. Foren, Chats ohne Sendungsbezug und redaktionelle Begleitung; Foren, Chats 

unter Programm- oder Sendermarken sind zulässig. Foren und Chats dürfen nicht 

inhaltlich auf Angebote ausgerichtet sein, die nach den Nummern 1 bis 16 unzu-

lässig sind. 
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Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen finden Werbung und Sponsoring in den Onli-

neangeboten von 3sat nicht statt. Angekaufte Spielfilme und angekaufte Folgen von 

Fernsehserien, die keine Auftragsproduktionen oder Koproduktionen sind, werden 

nicht angeboten. Eine flächendeckende lokale Berichterstattung findet nicht statt.  

IV. Verweildauer  
 
Während ältere Fernsehzuschauer für die zeitversetzte Nutzung von Fernsehpro-
grammen noch oft auf Videorekorder (30 bis 59 Jahre) oder Festplattenrekorder (30 
bis 49 Jahre) zurückgreifen, nutzen jüngere Zuschauer (14 bis 29 Jahre) eher Video-
portale. Insgesamt folgen die Abrufangebote mit 44 Prozent der zeitversetzten Fern-
sehnutzung nach den Videorekordern (63 %) an zweiter Stelle.  
 
Aus programmlich-redaktioneller Sicht ist festzustellen, dass die nachstehend festge-
legte zeitliche Begrenzung eine substantielle Beschränkung der Gestaltungsfreiheit 
der Redaktionen sowie der Zugangsmöglichkeiten der Nutzer bedeutet. Sie wider-
spricht zudem der Medientypik des Internets, das es ermöglicht, zu vergleichsweise 
geringen Kosten Inhalte zusammenzustellen und dem Nutzer auf komfortable Weise 
zu erschließen. Die Herausnahme von redaktionellen Inhalten aus den 3sat-
Onlineangeboten kann daher dem berechtigten Interesse der Nutzer (d.h. Gebühren-
zahler) am Zugang zu bereits finanzierten Inhalten widersprechen und zugleich das 
Erreichen der mit den Telemedienangeboten gemäß § 11d Abs. 3 verfolgten Ziele 
(Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen an der Informationsgesellschaft, Orientierungs-
hilfe sowie Förderung der Medienkompetenz) beeinträchtigen. Dies gilt vor allem für 
die zeitlichen Begrenzungen für den Abruf von Magazinen, Dokumentationen, Repor-
tagen und Gesprächssendungen. 
 
Auf der anderen Seite ergibt sich aus lizenzvertraglichen Beschränkungen, den Kos-
ten für die Abgeltung von Rechteinhabern oder persönlichkeitsrechtlichen Gründen 
ohnehin das Erfordernis, den Abruf von Inhalten über die nachstehend beschriebenen 
Grenzen hinaus zeitlich zu begrenzen. Diese Beschränkungen führen dazu, dass die 
nachstehend beschriebenen Verweildauern in vielen Fällen – zum großen Teil deutlich 
– unterschritten werden. 
 
Die Verweildauer von Inhalten der 3sat-Onlineangebote orientiert sich an deren publi-
zistischer Relevanz und wird auf Grundlage journalistisch-redaktioneller Kriterien be-
stimmt. Das Gesetz verpflichtet ARD und ZDF, unabhängig von den journalistisch-
redaktionellen Erfordernissen eine maximale Verweildauer für seine Telemedien zu 
bestimmen. Wegen der Vielzahl der Einzelinhalte und deren unterschiedlicher Funkti-
on und Relevanz im Gesamtangebot bedarf es einer nach publizistischen Kriterien  



 17 

differenzierenden, gleichwohl typisierenden Regelung. Dies führt für Sendungen, Teile 
von Sendungen und Videos einerseits sowie für die übrigen Inhalte der Angebote an-
dererseits zu unterschiedlichen Regelungen. 
 

Sendungen, Sendungsteile und Videos  

 

Die Sendungen, Teile von Sendungen und Videos befinden sich vor allem in der 3sat-
Mediathek, können aber auch unmittelbar in 3sat.de eingebunden werden. Sie werden 
je nach Genre und Sendungsbezug für eine unterschiedliche Dauer über das Internet 
zum Abruf angeboten. Dabei gilt, dass die gesetzliche Ermächtigung nach §11d Abs. 
2 Nummer 1 stets ausgeschöpft wird. Die nachstehend beschriebenen, darüber hi-
nausgehenden Verweildauern stellen Grenzziehungen dar. In der Praxis werden zahl-
reiche Sendungen und Sendungsteile nicht zum Abruf bereitgestellt bzw. sind nur für 
einen Teil der Verweildauer tatsächlich abrufbar. Dies gilt z.B. für eine Vielzahl tägli-
cher Sendungen. 
 
Für die Verweildauer von Sendungen, Teilen von Sendungen und Videos wird zwi-
schen 12 Monaten (s.u. Ziffer 1., 3. und 7.), 6 Monaten (s.u. Ziffer 2.), 5 Jahren (Ziffer 
5.) und 3 Monaten (s.u. Ziffer 6.) unterschieden. Im Rahmen der gebotenen kategori-
sierenden Verfahrensweise erfolgt diese Abstufung in Orientierung am Auftrag von 
ARD und ZDF, wie er in § 11 Rundfunkstaatsvertrag beschrieben ist, also am Beitrag 
der jeweiligen Inhalte zur Erfüllung der demokratischen, sozialen und kulturellen Be-
dürfnisse der Gesellschaft. Inhalte mit hoher publizistischer Relevanz, regelmäßig für 
die öffentliche Meinungsbildung besonders relevante Sendungen, Sendungsteile und 
Videos sollen den Nutzern länger auch für eine recherchierende Suche zur Verfügung 
stehen. Hauptnutzungsmotiv für die 3sat-Mediathek ist die Suche nach einer bestimm-
ten Sendung oder einem bestimmten Beitrag (51 %). ARD und ZDF sind der Auffas-
sung, dass für den Bereich der Nachrichten, Magazine, Dokumentationen und Repor-
tagen ein berechtigtes Interesse der Gebührenzahler besteht, die Angebote nach sie 
interessierenden Beiträgen aus den Bereichen Gesellschaft, Politik, Kultur etc. zu 
durchsuchen, bzw. gezielt bestimmte Sendungen oder Sendungsteile abzurufen. Die-
se bewusste Suche nach Informationen stellt eine besonders qualifizierte Form der 
Nutzung des Internets dar und zielt auf die Befriedigung des individuellen Bedürfnis-
ses nach demokratischer, sozialer und kultureller Teilhabe (Dokumentationen, Wis-
sens- und Kultursendungen sind die wichtigsten Themen in der 3sat-Mediathek). An-
gebote, die eine solche Nutzung des Internets ermöglichen, dienen daher in besonde-
rer Weise den in §§ 11 und 11d Rundfunkstaatsvertrag beschriebenen Zielen. Auf der 
anderen Seite handelt es sich zugleich um Inhalte, die von kommerziellen Portalen 
weder qualitativ noch quantitativ in vergleichbarer Weise zur Verfügung gestellt wer-
den. Damit ist für Nachrichten, Magazine, Dokumentationen und Reportagen sowie 
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Teilen dieser Sendungen eine Verweildauer von 12 Monate zur Erfüllung des Auftrags 
erforderlich.  
 
Reihen, Serien und Mehrteiler wird 3sat bis sechs Monate nach Ausstrahlung der letz-
ten Folge abrufbar halten. Zuschauer, die eine Reihe, Serie oder Mehrteiler verfolgen, 
sollen in der Lage sein, einzelne Folgen wiederholt zu sehen oder bei einem späteren 
Einstieg in die Reihe oder Serie die bereits gesendeten Folgen abzurufen. Auch fiktio-
nale Programme leisten einen wichtigen Beitrag zur Meinungsbildung und für die per-
sönliche Identitätsfindung durch das Aufgreifen von aktuellen Themen, die Beschrei-
bung von Lebensentwürfen und Rollenmustern. Dies gilt in besonderer Weise für re-
daktionell eigenverantwortete Auftrags- und Koproduktionen, vor allem, wenn diese 
die Lebenswirklichkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Gegenstand 
haben. Soweit Reihen, Serien und Mehrteiler als Teil eines Programmschwerpunktes 
ausgestrahlt werden, sollen sie mit dem Programmschwerpunkt 12 Monate zum Abruf 
zur Verfügung stehen (Ziffer 3.). Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 
fiktionalen Produktionen, die im Rahmen eines Programmschwerpunktes ausgestrahlt 
wurden, eine besondere publizistische Qualität zukommt.  
 
Bei allen übrigen Programmen gehen ARD und ZDF davon aus, dass eine höchstens 
dreimonatige Abrufbarkeit ausreichend ist, um den berechtigten Erwartungen der Nut-
zer gerecht zu werden und gleichzeitig dem gesetzlichen Auftrag gemäß §§ 11 und  
11d Rundfunkstaatsvertrag zu entsprechen. Soweit Programme oder Videos dem Be-
reich Bildung dadurch eindeutig zuzuordnen sind, dass sie Wissenschaft, Technik, 
Theologie oder Ethik zum Gegenstand haben, können sie bis zu fünf Jahre zum Abruf 
zur Verfügung stehen (Ziffer 5.). Das 3sat-Fernsehprogramm vermittelt Wissen und 
Kenntnisse auch auf den Gebieten Wissenschaft, Technik, Theologie und Ethik. Viel-
fach werden Wissenschaftsfelder oder Technologien beschrieben und über neuere 
Entwicklungen auf diesen Gebieten berichtet. So hatte 3sat im Jahre 2007 einen 
Raumfahrtschwerpunkt, eine Themenwoche „Eis“ und Dokumentationsreihen zu den 
Themen Medizin, Zukunft und Zoologie. 3sat hat den 150. Geburtstag von Max Planck 
besonders gewürdigt. In Ergänzung derartiger Programme entstehen begleitende Er-
läuterungen und Module, die von längerfristigem Interesse sind, ohne zugleich unmit-
telbare zeit- und kulturgeschichtliche Relevanz zu haben. Derartige, unmittelbar bil-
dungsrelevante Sendungen und die sie begleitenden Inhalte sollen den Nutzern nach 
Auffassung von ARD und ZDF bis zu 5 Jahren zur Verfügung stehen.  
 
Sendungsbezogene oder programmbegleitende Videos sollen solange wie die übrigen 
sendungsbezogenen oder programmbegleitenden Elemente zu einer Sendung zum 
Abruf bereitgehalten werden (Ziffer 7.). Damit wird eine einheitliche Verweildauer für 
programmbegleitende und sendungsbezogene Inhalte geschaffen. 
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Sendungen auf Abruf von Großereignissen gemäß § 4 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag  
werden nur bis zu 24 Stunden danach vorgehalten. Es erfolgt kein Angebot auf Abruf 
von angekauften Spielfilmen und angekauften Folgen von Fernsehserien, die keine 
Auftragsproduktionen oder Koproduktionen sind. 
 
Über die Dauer von sieben Tagen hinaus verbleiben Sendungen, Sendungsteile und 
Videos in der 3sat-Mediathek und anderen Videorubriken: 
 

1. Nachrichten, Magazine, Dokumentationen, Reportagen und politisches Kaba-
rett sowie einzelne Beiträge aus diesen Sendungsformen werden bis zu zwölf 
Monate bereitgehalten.  

2. Reihen, serielle Angebote und Mehrteiler bleiben bis 6 Monate nach Ausstrah-
lung der letzten Folge im Angebot. 

3. Sendungen zu Programmschwerpunkten werden grundsätzlich für zwölf Mona-
te in der Mediathek zur Verfügung gestellt. 

4. Sendungen, Sendungsteile und Videos zu wiederkehrenden Ereignissen, ins-
besondere zu Wahlen, Kulturevents oder Sportereignissen, können bis zur 
Wiederkehr des jeweiligen Ereignisses vorgehalten werden. 

5. Sendungen, Sendungsbeiträge und Videos aus dem Bereich Bildung, die Wis-
senschaft, Technik, Theologie oder Ethik zum Gegenstand haben, werden bis 
zu fünf Jahre zur Verfügung gestellt. 

6. Alle anderen Sendungen bleiben für die Dauer von maximal drei Monaten nach 
Ausstrahlung im Angebot.  

7. Sendungsbezogene oder programmbegleitende Videos können bis zwölf Mona-
te nach Ausstrahlung der Sendung bzw. im Fall von Reihen, seriellen Angebo-
ten und Mehrteilern bis zwölf Monate nach Ausstrahlung des letzten Teils oder 
der letzten Folge zum Abruf bereitgehalten werden. 

8. Vorhandene Inhalte können wieder eingestellt werden bzw. eingestellt bleiben, 
wenn es in Verbindung mit einem Ereignis oder einer Berichterstattung dafür 
einen redaktionellen Bedarf gibt (z.B. bei den vielen Wissenschaftsabenden 
und Themenschwerpunkten, die 3sat in seinem Programm veranstaltet) oder 
eine Produktion im 3sat-Fernsehprogramm wiederholt wird. 

9. Parallel zum kostenfreien Angebot in den 3sat-Onlineangeboten und über die 
Grenzen der dort geltenden Verweildauer hinaus ist in geeigneten Fällen auch 
eine kommerzielle Verwertung möglich.  

 

Sendungen, Sendungsteile und Videos werden gemäß § 11d Abs. 2 Ziffer 4 Rund-
funkstaatsvertrag dauerhaft angeboten, wenn sie für die Erfüllung des öffentlich-
rechtlichen Auftrags im Bereich der Zeit- und Kulturgeschichte besonders bedeutsam 
sind.  
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Zeit- und kulturgeschichtliche Sendungen, Sendungsteile und Videos liegen zunächst 
vor, wenn sie unmittelbar zeit- und kulturgeschichtliche Themen zum Gegenstand ha-
ben. Daneben gibt es Sendungen oder Teile von Sendungen, die erst mit einigem zeit-
lichen Abstand als zeitgeschichtlich eingeordnet werden können. Dies können heraus-
ragende Ereignisse aus der Wissenschaft oder der Kulturberichterstattung sein, wie 
z.B die Berichterstattung zum  Klonschaf „Dolly“ im Juli 1996, den Thementagen 
„Mayas, Inkas und Azteken“ oder aus der aktuellen Berichterstattung sein (z.B. die 
Debatte um die Nachfolge Wolfgang Wagners in  Bayreuth).Auch derartige Sendun-
gen oder Sendungsteile können mit samt den sie vertiefenden oder erläuternden An-
geboten dauerhaft im Archiv vorgehalten werden.  
 
Zuletzt können Sendungen, Sendungsteile und Videos durch ihre Auswahl und Zu-
sammenstellung zeit- und kulturgeschichtliche Relevanz erhalten. Dies gilt beispiels-
weise für Themenschwerpunkte und Themenabende, den besonderen Programmmar-
ken bei 3sat, kann aber auch für die strukturierte Zusammenstellung von Beiträgen 
eines politischen Magazins oder die Darstellung der Entwicklung beispielsweise fiktio-
naler Erzählformen im Laufe der Jahre gelten. Deshalb können auch Sendungen oder 
Sendungsteile mit Inhalten, die für sich betrachtet nicht zeit- und kulturgeschichtliche 
Relevanz aufweisen, den Nutzern dann zeitlich unbegrenzt zum Abruf zur Verfügung 
gestellt werden, wenn die konkrete Auswahl, inhaltliche Aufbereitung und Einordnung 
die zeit- und kulturgeschichtliche Qualität begründen.  
 
 

Andere Inhalte der 3sat-Onlineangebote (insbesonder e Bild / Text -

Elemente, multimediale Inhalte, selbständige Animat ionen (Module)) 

 
Bei anderen Inhalten als Sendungen, Teilen von Sendungen und Videos handelt es 
sich um Angebotselemente, die Inhalte bündeln, wie z.B. Informationen zu Sendungen 
von 3sat, oder aktuelle Nachrichten. Dabei kann auf alle internettypischen Gestal-
tungsformen wie z.B. Bild-, Text- und Tonelemente, interaktive Elemente oder Spiele 
und Quiz zurückgegriffen werden. Für diese Inhalte soll grundsätzlich eine zwölfmona-
tige Verweildauer gelten.  
 
Die auf Sendungen bezogenen oder programmbeleitenden Elemente zu Reihen, se-
riellen Produktionen und Mehrteilern sollen bis zu zwölf Monate nach Ausstrahlung der 
letzten Folge abrufbar sein, also sechs Monate länger als die Sendungen selbst. Da-
mit wird dem berechtigten Interesse der Nutzer entsprochen, auch einige Zeit nach 
Beendigung beispielsweise einer Serie noch Informationen zur Handlung, zu den 
Schauspielern oder Hintergrundinformationen abzurufen. Sobald Inhalte der 3sat-
Onlineangebote nicht auf Sendungen bezogen oder programmbegleitend sind, sollen 
sie für maximal sechs Monate abrufbar bleiben. 
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Vorhandene Inhalte können wieder eingestellt werden, wenn es dafür ein berechtigtes 
publizistisches Interesse gibt (Ziffer 7.). Für bestimmte Inhalte, die sich auf regelmäßig 
wiederkehrende Inhalte und Themen der Sendungen des 3sat-Fernsehprogramms 
beziehen, diese erläutern oder vertiefen, ergibt sich daraus, dass sie dauerhaft vor-
gehalten werden können, solange die entsprechenden Themen Gegenstand der Sen-
dungen von 3sat sind (Ziffer 8.).  
 
Die oben ausgeführten Begründungen für die Verweildauer von Sendungen, Sen-
dungsteilen und Videos gelten für die anderen Inhalte der 3sat-Onlineangebote ent-
sprechend. 
 
 

1. Auf Sendungen bezogene und programmbegleitende Elemente (einschließlich 
Foren und Chats) der 3sat-Onlineangebote können bis zwölf Monate zum Abruf 
bereitgehalten werden.  

2. Die Inhalte (einschließlich Foren und Chats) zu Reihen, zu seriellen Produktio-
nen und Mehrteilern bleiben bis zwölf Monate nach Ausstrahlung der letzten 
Folge im Angebot. 

3. Inhalte zu Programmschwerpunkten werden grundsätzlich für zwölf Monate in 
der Mediathek zur Verfügung gestellt. 

4. Inhalte und Angebotsteile aus dem Bereich Bildung, die Wissenschaft, Technik, 
Theologie oder Ethik zum Gegenstand haben, werden bis zu fünf Jahre zur 
Verfügung gestellt. 

5. Informationen, Tabellen, Ergebnisse, Statistiken und interaktive Module im Be-
reich wiederkehrender Ereignisse (z.B. Wahlen, kulturelle Veranstaltungen) 
werden im zeitlichen Umfeld der jeweiligen Ereignisse oder bis zum Beginn der 
nächsten Saison bzw. bis zur Wiederkehr des Ereignisses vorgehalten. Dies 
betrifft auch historische Daten, soweit sie für die aktuelle Berichterstattung rele-
vant sind. 

6. Alle anderen Inhalte bleiben für die Dauer von maximal sechs Monaten nach 
Einstellung in ein Angebot abrufbar.  

7. Vorhandene Inhalte können wieder eingestellt werden, wenn es in Verbindung 
mit einem Ereignis bzw. der Wiederholung einer Produktion im 3sat-
Fernsehprogramm oder einer Berichterstattung dafür einen redaktionellen Be-
darf gibt, insbesondere bei Wiederauflage oder Wiederholung einer Reihe oder 
Serie. Sie können auch in komprimierter Form als Rückblick zum Abruf bereit-
gestellt werden. 

8. Inhalte, die sich auf konstante Elemente oder regelmäßig wiederkehrende 
Themen von Fernsehsendungen beziehen oder diese abbilden, können solan-
ge im Netz bereit gehalten werden, wie sie auch in Sendungen von 3sat rele-
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vant sind. Beispiele sind programmbegleitende Informationsmodule oder 
staatsbürgerliche Informationen, etwa zum deutschen Staatsaufbau.  

9. Informationen über ZDF, ORF, SRG und ARD, ihre Programme und Dienste, 
z.B. zu Moderatoren, den Studios, Hinweise auf Veranstaltungen von ARD und 
ZDF oder 3sat und Basisinformationen zu Sendungen, zum öffentlich-
rechtlichen Rundfunk und seinen Rechtsgrundlagen, zur Technik und zur Emp-
fangbarkeit der Angebote können ohne zeitliche Begrenzung vorgehalten wer-
den. 

 
Inhalte gemäß § 11d Abs. 2 Ziffer 4 Rundfunkstaatsvertrag, die für die Erfüllung des 
öffentlich-rechtlichen Auftrags im Bereich der Zeit- und Kulturgeschichte besonders 
bedeutsam sind, werden dauerhaft angeboten. Solche Inhalte betreffen langfristige 
Entwicklungen oder Hintergründe von zeit- oder kulturgeschichtlicher Bedeutung, be-
gleiten z.B. einen fortwährend aktuellen Schwerpunkt oder stellen Basisinformationen 
– auch für Schulen und Bildungseinrichtungen – zur Verfügung.  

 
Neben Inhalten, die unmittelbar zeit- und kulturgeschichtliche Themen zum Gegen-
stand haben oder die Programme mit zeit- und kulturgeschichtlichen Themen beglei-
ten, gibt es auch Inhalte, die erst mit einigem zeitlichen Abstand als zeitgeschichtlich 
eingeordnet werden können. Dies können herausragende Ereignisse aus der Wissen-
schaft oder der Kulturberichterstattung sein, wie z.B die Meldung zum  Klonschaf „Dol-
ly“ im Juli 1996 oder die Debatte um die Nachfolge Wolfgang Wagners in Bayreuth. 
Auch derartige Inhalte können dauerhaft im Archiv vorgehalten werden.  
 
Zuletzt können Inhalte durch ihre Auswahl und Zusammenstellung zeit- und kulturge-
schichtliche Relevanz erhalten. Dies gilt beispielsweise für einen Jahresrückblick und 
das ihn begleitende Onlineangebot. Dies kann aber auch für andere strukturierte Zu-
sammenstellungen von Inhalten gelten. Entscheidend ist in dieser Hinsicht, dass stets 
eine Auswahl, inhaltliche Aufbereitung und Anordnung in zeit- und kulturgeschichtli-
cher Hinsicht stattfindet.  
 
Die nach dem vorstehenden Verweildauerkonzept erforderliche Depublizierung, d. h. 
die Gewährleistung, dass die Inhalte den Nutzern nicht mehr zur Verfügung stehen, 
muss einzeln und in Handarbeit erfolgen. Aus diesem Grunde wird 3sat mit Inkrafttre-
ten des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrages sein Verweildauerkonzept noch nicht 
vollständig umgesetzt haben. 3sat wird jedoch so schnell wie möglich, jedenfalls in-
nerhalb der für die Durchführung des Verfahrens nach § 11f Rundfunkstaatsvertrag 
gesetzten Frist, die vollständige Umsetzung des Verweildauerkonzepts bewerkstelli-
gen.  
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V. Technische Darreichung und Verbreitung der Angeb ote, Barrierearmut 
 

Für die Verbreitung ihrer Internet-Angebote setzen ARD und ZDF auf offene techni-
sche Standards und auf Distributionswege, deren Zugang so wenig wie möglich be-
schränkt ist. Dabei ist es wichtig, dass die 3sat-Angebote über jeden relevanten 
Verbreitungsweg abrufbar sind, dass sie für alle relevanten Bildschirmgrößen aufbe-
reitet werden und dass sie auf den wesentlichen Endgeräten nutzbar sind.  
 
Konkret bedeutet dies: die Telemedien-Angebote von 3sat sollen auf dem Fernseher 
abrufbar sein, auf dem PC und auf mobilen Endgeräten. Dazu wird vom ZDF neben 
den klassischen Websites für den PC eine automatisch erzeugte Fassung der Ange-
bote für internetfähige Fernseher (ggf. mit Settop-Box) und für Endgeräte mit kleinen 
Bildschirm (z.B. Handys) bereitgestellt. Alle Angebote nutzen dabei die offenen Stan-
dards des Internet (wie z.B. HTML zur Seitenbeschreibung, Javascript zur Steuerung, 
H.264 als Videocodec etc.), die bereits heute auf den meisten Handys und demnächst 
auch von vielen Fernsehgeräten unterstützt werden. Daneben bietet 3sat auch auf 
absehbare Zeit Telemedien-Dienste auf der Basis der klassischen Fernsehtechnik an, 
z.B. den Fernsehtext oder die EPG-Funktionen via DVB-SI. 
 
Geeignete Inhalte können nicht nur als gestaltete Website, sondern auch als techni-
scher Datenstrom (z.B. als „RSS-Feed“) angeboten werden. Dies ist eine Basistechnik 
des Web 2.0, auf deren Grundlage sich die Nutzer einige ausgewählte 3sat-Inhalte auf 
den eigenen Websites zum Abruf bereitstellen können. 
 
Nicht zuletzt sind die 3sat-Onlineangebote weitgehend barrierearm. Grundlage hierfür 
bilden die Empfehlungen des W3C, die im Rahmen der Web Content Accessibility 
Guidelines 1.0 aufgeführt sind. Die barrierefreie Gestaltung – vor allem die Abrufbar-
keit auf unterschiedlichen Wegen – erschließt den Inhalt der Website einer möglichst 
großen Zielgruppe, zu der unter anderem auch Menschen mit Einschränkungen gehö-
ren. So sind die 3sat-Onlineangebote z.B. durch Textbrowser und Screenreader zu-
gänglich. Sie sind allein mit der Tastatur – ohne Maus – navigierbar. Die Inhalte sind 
gut lesbar auch bei geringer Bildschirmauflösung, die Schriftgrößen können von den 
Nutzern variabel gewählt werden, die Hintergründe und Schriftfarben sind browsersei-
tig weitgehend frei einstellbar. Tabellen sind so gestaltet, dass sie auch von Menschen 
mit Behinderungen gelesen werden können. 
 

Die Barrierearmut/-freiheit der 3sat-Onlineangebote wird entsprechend den techni-
schen Möglichkeiten ständig weiterentwickelt. 
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VI. Zuschauerbindung/Marketing 
 

Die Nutzer von Onlineangeboten legen Wert auf kleine Serviceangebote wie Podcasts 
oder Newsletter, die sie über neue Inhalte informieren. Diese Inhalte zielen darauf ab, 
Nutzer an die Websites zu binden. Zu diesen Einzelinhalten zählen Mitmachaktionen 
wie Chats und Foren, aber auch Spiele und Gewinnspiele.  
 
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von technischen Applikationen, die ebenfalls den 
Zugang zu den 3sat-Angeboten erleichtern und nutzerbindend wirken. Beispiele für 
solche Anwendungen, die auf Inhalte der 3sat-Internetseiten verweisen, sind:  
 

- Überschriften, Kurztexten und Links. 
- Newsletter mit Bildern, Überschriften, Kurztexten und Links 
- Desktop-Telegramme und Banner mit Bildern, Überschriften, Kurztexten 

und Links und Download-Angebote auch für mobile Endgeräte 
- Podcast als Download-Angebot von Bewegtbildern 
- WAP- und PDA-Angebote mit Texten, Bildern und Videos für mobile 

Endgeräte 
- RSS-Feeds zur komprimierten Darstellung der 3sat-Internetangebote in 

so genannten Feedreader-Programmen und  auf Nutzer eigenen Websi-
tes 

- Sidebars oder Widgets für die Einbindung aktueller Informationen im 
Browser Klingeltöne und E-Cards zu Programmformaten 

- Marketingaktionen wie die Veröffentlichung von Autogrammadressen 
 

VII. Finanzieller Aufwand für die Onlineangebote von  3sat 
 
Der finanzielle Aufwand für die Onlineangebote von 3sat beträgt im Jahre 2009 2,52 
Mio. ¼�������ZLUG�PLW�HLQHP�$XIZDQG�YRQ������0LR��¼�JHUHFKQHW��9RQ�GHP�*HVDPtbe-
trag 2009 entfallen jeweils rund 83 % auf das Einzelangebot 3sat.de; rd. 17 % der 
Kosten sind der 3sat-Mediathek zuzuordnen. In der Folge ist mit leicht steigendem 
Aufwand aufgrund allgemeiner Preis- und Tarifsteigerungen sowie der Weiterentwick-
lung des Angebots zu rechnen. Für die Jahre 2009 bis 2012 wird mit durchschnittlich 
2,61 Mio. ¼�S�D��JHUHFKQHW��'LHVH�%HWUlJH�XPIDVVHQ�DOOH�$Xfwendungen, die den On-
lineangeboten verursachungsgerecht zugeordnet werden können. Dabei handelt es 
sich um eine vollständige Erfassung der im Zusammenhang mit diesem Telemedien-
angebot anfallenden Personal-, Programm- und Sachaufwendungen sowie der 
Verbreitungskosten.   
 
Die Telemedienkosten werden gemäß einer von den Landesrundfunkanstalten der 
ARD, dem ZDF und dem Deutschlandradio erarbeiteten sowie mit der KEF bespro-
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chenen Methodik erhoben. Damit ist eine Vergleichbarkeit der Kostendarstellung ge-
währleistet. Es werden in den Telemedienkosten auch anteilige Kosten im Bereich der 
Redaktionen, in der IT und in der Programmverbreitung berücksichtigt, wobei zum Teil 
sachgerechte Schätzungen vorgenommen werden. Mit dieser differenzierten Kosten-
erhebung ist eine Nachprüfung des Finanzbedarfs durch die KEF gewährleistet. Zur 
Vermeidung von Missverständnissen bei der Einordnung der Beträge ist allerdings 
ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um eine neue, gegenüber dem 
letzten KEF-Bericht deutlich erweiterte Systematik handelt und daher die Beträge nicht 
mehr mit den bisherigen Zahlen im KEF-Bericht vergleichbar sind.   
 
Für die Finanzierung des Telemedienangebots werden in der laufenden Gebührenpe-
riode keine zusätzlichen Gebührengelder bereitgestellt. Es entsteht also kein zusätzli-
cher Finanzbedarf. Darüber hinaus haben sich ARD und ZDF verpflichtet, auch in der 
kommenden Gebührenperiode keine gesonderten Projektmittel, die über die übliche 
Bestandsfortschreibung hinausgehen, anzumelden.  
 

VIII. Publizistischer Wettbewerb und marktliche Ausw irkungen 
 
Das Angebot ist, bedingt durch seine enge Ausrichtung auf das 3sat-
Fernsehprogramm, ohne unmittelbaren publizistischen Wettbewerb. Soweit es teilwei-
se thematische Überschneidungen mit anderen Angeboten gibt, sind diese nicht so 
bedeutend, dass eine Austauschbarkeit aus Sicht der Nutzer gegeben ist. 
 
Die Onlineangebote von 3sat spielen im publizistischen Wettbewerb nur eine kleine 
Rolle. Der Anteil der Visits aller Onlineangebote von 3sat an den im Panel InfOnline 
ausgewiesenen rund 850 Onlineangeboten beträgt im Dezember 2008 rd. 0,1 Prozent 
(1,42 Mio Visits). Es dominieren mit großem Abstand Spiegel Online (89,7 Mio. Visits) 
und bild.de (69,1 Mio. Visits). Angesichts dieser Verhältnisse haben die Onlineange-
bote von 3sat keine relevanten Auswirkungen auf die Akzeptanz und die Werbeein-
nahmen anderer Onlineanbieter. 
 
Von den Wirkungen der Angebote von 3sat auf den publizistischen Wettbewerb sind 
die Auswirkungen auf die betroffenen Märkte zu unterscheiden. Hierbei ist von ent-
scheidender Bedeutung, dass die Online-Angebote von 3sat keine Werbung und kein 
Sponsoring enthalten. Damit findet ein Wettbewerb auf diesen Märkten nicht statt. 
Kein Angebot von 3sat ist so ausgerichtet und verfügt über eine so überragende Nut-
zerakzeptanz, dass es die tatsächlichen und möglichen Erlöse kommerzieller Internet-
Plattformen verschlechtert. Im Interesse der Nutzer tragen die 3sat-Onlineangebote zu 
einem Wettbewerb um qualitativ hochwertige Angebote bei. Dadurch wird das im In-
ternet aufgrund der Werbefinanzierung und der Ausrichtung der Angebote auf mög-
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lichst hohe Abrufzahlen bedingte Marktversagen teilweise ausgeglichen. ARD und 
ZDF gehen zudem davon aus, dass die 3sat-Onlineangebote keine wesentlichen 
Auswirkungen auf vorgelagerte Beschaffungsmärkte oder auf mögliche nachgelagerte 
Märkte haben. 
 
Diese Einschätzung wird durch einen Vergleich der Finanzkennziffern zum Onlineen-
gagement von 3sat und anderer wichtiger Akteure bestätigt. Die Aufwendungen von 
ARD und ZDF für die 3sat-Onlineangebote betragen für die Jahre 2009-2012 durch-
schnittlich 2,61 Mio. ¼�SUR�-DKU��9HUJOHLFKW�PDQ�GLHVH�$Xfwendungen mit denen der 
großen Verlagshäuser und der kommerziellen TV-Anbieter, so zeigt sich, dass diese 
weitaus höhere Beträge in den Onlinebereich investieren. Dies gilt sowohl in absoluten 
Zahlen als auch in Relation zum Gesamtumsatz. Der Umsatz von Burda Media bei 
digitalen Beteiligungen im Jahr 2007 belief sich auf 274,5 Mio. ¼��GLHV�HQtspricht einem 
Umsatzanteil von 16,3 Prozent am Gesamtumsatz. Bis zum Jahr 2012 ist eine Steige-
rung des Umsatzes im Digitalbereich auf 50 Prozent des Gesamtumsatzes geplant. 
Die Verlagsgruppe von Holtzbrinck hat laut Zeitungsberichten einen Umsatz von 284 
Mio. ¼�PLW�GHQ�,QWHUQHWDNWLYLWlWHQ�LP�-DKUH������Hrzielt. Dies entspricht 12 Prozent des 
Gesamtumsatzes (2,49 Mio. ¼���$[HO�6SULQJHr AG weist Proforma-Erlöse im Onlinebe-
reich von 221,7 Mio. ¼�LP�-DKUH������DXV��ZDV�HLQHP�Anteil von 8,6 Prozent des Ge-
samtumsatzes entspricht. Für 2010 ist geplant, die Onlineerlöse auf 400 Mio. ¼�]X�Hr-
höhen.  
 
Auch die RTLGroup und die ProSiebenSat.1 Media AG verfügen über eine Vielzahl 
werbefinanzierter oder entgeltlicher Onlineangebote und verzeichnen Umsätze von 
rund 280 Mio. ¼��57/*URXS��E]Z������0LR��¼��3UR6LHEHQ6DW.1 Media AG) in den Ge-
schäftsbereichen Diversifikation. Angesichts dieser Größenordnungen gibt es keine 
verzerrende Wirkung durch die von ARD und ZDF für 3sat in das Internet investierten 
Summen. Weil 3sat seine Angebote bereits seit vielen Jahren auf Abruf bereithält und 
die Aufwendungen für diese Angebote nur maßvoll ansteigen, gehen ARD und ZDF 
auch für die Zukunft davon aus, dass seine Angebote die Entwicklungsmöglichkeiten 
und Gewinnchancen kommerzieller Offerten nicht negativ beeinflussen. 
 
ARD und ZDF behalten sich vor, auf Grundlage der Stellungnahmen Dritter und dem 
obligatorischen Gutachten gemäß § 11f Abs. 4 Rundfunkstaatsvertrag weitere Ausfüh-
rungen zu Quantität und Qualität der vorhandenen frei zugänglichen Angebote sowie 
zu den marktlichen Auswirkungen zu machen. 
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D. Konzept für 3satText 

I. 3satText 
 
Der 3satText ist ein Begleitmedium des Fernsehens und nutzt die Austastlücke des 
Fernsehsignals zur technischen Verbreitung. Der Fernsehtext bietet aktuelle Nachrich-
ten in einer kurzen und übersichtlichen Form und ermöglicht so einen schnellen Über-
blick über die aktuelle weltpolitische Lage. TV-Programm, Service, Kultur, Wissen-
schaft, Börse, Wetter und Sport sind ebenfalls feste Bestandteile des Fernsehtextan-
gebotes. Im 3satText werden auch Seiten aus den Fernsehtextangeboten der 3sat-
Partner ZDF, ORF, SRG und der ARD mit ihren Landesrundfunkanstalten übernom-
men.   
 
Der Programmbereich des 3satText umfasst den aktuellen Programmtag und bietet 
eine ausführliche Vorschau auf den kommenden Tag und eine Kurzfassung für die 
kommende Woche. Darüber hinaus wird das Fernsehangebot von 3sat-
Wissensabenden, Thementagen und Programmschwerpunkten vorgestellt. Magazine, 
Servicesendungen und Nachrichtensendungen werden täglich um die aktuellen Inhal-
te ergänzt und Programmänderungen kenntlich gemacht. Auf der Seite 777 werden 
die Nachrichtensendungen und, wenn vorhanden, Spielfilme und Serien untertitelt. 
 
Zu Dokumentationen, Reportagen, Magazinen sowie zu Serien und Spielfilmen wer-
den Inhaltsangaben und Darstellerinformationen angeboten. Zusätzliche Servicetipps 
der Redaktionen sind über den 3satText zu fast allen Programmen abrufbar. Beson-
ders ausführlich werden die 3sat-Sendereihen „nano“ und "Kulturzeit" dargestellt und 
ergänzt. Weltzeituhr, Wissensthemen, Ratgeberthemen (vivo) sind ebenso zu finden 
wie die aktuellen  Börsendaten und ein Börsen-Tipp. Neben internen 3sat-Meldungen, 
Hinweisen auf Begleitmaterial zu 3sat-Sendungen und Teilnahmebedingungen für 
Gewinnspiele können Kochrezepte und Informationen zur Gesundheit abgerufen wer-
den. Darüber hinaus bietet der 3satText die ADAC-Stauprognosen, die Straßenberich-
te aus Österreich und der Schweiz sowie von den Alpenpässen, Flughafendaten von 
Frankfurt und Wien. Lotto-Zahlen, Horoskope, Spendenkonten und ein Kalenderblatt 
sind ebenso abrufbar wie Hitlisten aus den 3sat-Ländern, technische Informationen, 
Multimediatipps und exklusive Satelliteninformationen. 
Einen großen Raum im 3satText nehmen die Kulturnachrichten aus Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz ein. Ausstellungseröffnungen, Theater- und Konzertpro-
gramme sind ebenso im Angebot wie Kinostarts, CD-, DVD- und Buchtipps.  
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Wetter-Daten aus den 3sat-Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz werden als 
Serviceangebot auch temporär um Unwetterwarnungen, Schneehöhen und Wasser-
temperaturen ergänzt.  
 
Neben den aktuellen Meldungen zum Sport sind auch Ergebnisse, Tabellenstände, 
Live-Ticker und Aufstellungen von Sportveranstaltungen abrufbar.  
 
Durch eine hohe technische Verbreitung (modernere TV-Geräte können den Fernseh-
text standardmäßig empfangen und sind flächendeckend in fast jedem Haushalt vor-
handen) erreicht dieses Medium einen sehr großen Nutzerkreis. Der Fernsehtext wird 
von Zuschauern aller Altersgruppen und sozialen Schichten genutzt und ist zu jedem 
Zeitpunkt abrufbar.  

II. Negativliste 
 
Entsprechend den gesetzlichen Vorhaben sind die nachstehend aufgeführten Tele-
medien und Angebotselemente nicht in den Fernsehtextangeboten des ZDF enthalten: 
 

1. Anzeigenportale, Anzeigen oder Kleinanzeigen, 

2. Branchenregister und -verzeichnisse, 

3. Preisvergleichsportale sowie Berechnungsprogramme (z.B. Preisrechner, Versi-

cherungsrechner), 

4. Bewertungsportale für Dienstleistungen, Einrichtungen und Produkte, 

5. Partner-, Kontakt-, Stellen-, Tauschbörsen, 

6. Ratgeberportale ohne Sendungsbezug, 

7. Business-Networks, 

8. Telekommunikationsdienstleistungen im Sinne von § 3 Nr. 24 des Telekommuni-

kationsgesetzes, 

9. Wetten im Sinne von § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuches, 

10. Softwareangebote, soweit nicht zur Wahrnehmung des eigenen Angebots erfor-

derlich, 

11. Routenplaner, 

12. Verlinkungen ohne redaktionelle Prüfung; Verlinkungen sollen ausschließlich der 

unmittelbaren Ergänzung, Vertiefung oder Erläuterung eines Eigeninhalts (auch 

von Beteiligungsunternehmen) dienen und nicht unmittelbar zu Kaufaufforderun-

gen führen, 

13. Musikdownload von kommerziellen Fremdproduktionen, 

14. Spieleangebote ohne Sendungsbezug, 
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15. Fotodownload ohne Sendungsbezug, 

16. Veranstaltungskalender (sendungsbezogene Hinweise auf Veranstaltungen sind 

zulässig), 

17. Foren, Chats ohne Sendungsbezug und redaktionelle Begleitung; Foren, Chats 

unter Programm- oder Sendermarken sind zulässig. Foren und Chats dürfen nicht 

inhaltlich auf Angebote ausgerichtet sein, die nach den Nummern 1 bis 16 unzu-

lässig sind. 

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen finden Werbung und Sponsoring in den 

Fernsehtextangeboten von 3sat nicht statt. Eine flächendeckende lokale Berichterstat-

tung erfolgt nicht.  

III. Verweildauer 
 
Durch die technisch begrenzte Seitenzahl des Fernsehtextangebotes werden nur we-

nige Inhalte wie beispielsweise Informationen über 3sat und das 3sat-Programm, Ba-

sisinformationen zu Sendungen, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk selbst, zu seinen 

Rechtsgrundlagen oder zur Technik und zu der Empfangbarkeit der Angebote längere 

Zeit vorgehalten werden. Alle übrigen Inhalte werden, bedingt durch den technischen 

Rahmen des Fernsehtextes, fortlaufend ausgetauscht oder aktualisiert. Abgesehen 

von den vorstehend genannten spezifischen Inhalten werden keine Inhalte zeitlich un-

begrenzt im Sinne des § 11d Abs. 2 Ziff. 4 Rundfunkstaatsvertrag gesendet.  

IV. Finanzieller Aufwand für den Fernsehtext von 3sa t 
 
Der finanzielle Aufwand für den Fernsehtext von 3sat beträgt im Jahre 2009 0,36 Mio. 
¼�������ZLUG�PLW�HLQHP�$XIZDQG�YRQ������0LR��¼�JHUHFKQHW��,Q�GHU�)ROJH�LVW�PLW�OHLFKW�
steigendem Aufwand aufgrund allgemeiner Preis- und Tarifsteigerungen sowie der 
Weiterentwicklung des Angebots zu rechnen. Für die Jahre 2009 bis 2012 wird mit 
durchschnittlich 0,37 Mio. ¼�S�D��JHUHFhnet. Diese Beträge umfassen alle Aufwendun-
gen, die dem Fernsehtextangebot von 3sat verursachungsgerecht zugeordnet werden 
können. Dabei handelt es sich um eine vollständige Erfassung der im Zusammenhang 
mit diesem Telemedienangebot anfallenden Personal-, Programm- und Sachaufwen-
dungen sowie der Verbreitungskosten.   
 
Die Telemedienkosten werden gemäß einer von den Landesrundfunkanstalten der 
ARD, dem ZDF und dem Deutschlandradio erarbeiteten sowie mit der KEF bespro-
chenen Methodik erhoben. Damit ist eine Vergleichbarkeit der Kostendarstellung ge-
währleistet. Es werden in den Telemedienkosten auch anteilige Kosten im Bereich der 
Redaktionen, in der IT und in der Programmverbreitung berücksichtigt, wobei zum Teil 
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sachgerechte Schätzungen vorgenommen werden. Mit dieser differenzierten Kosten-
erhebung ist eine Nachprüfung des Finanzbedarfs durch die KEF gewährleistet. Zur 
Vermeidung von Missverständnissen bei der Einordnung der Beträge ist allerdings 
ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um eine neue, gegenüber dem 
letzten KEF-Bericht deutlich erweiterte Systematik handelt und daher die Beträge nicht 
mehr mit den bisherigen Zahlen im KEF-Bericht vergleichbar sind.   
 
Für die Finanzierung des Telemedienangebots werden in der laufenden Gebührenpe-
riode keine zusätzlichen Gebührengelder bereitgestellt. Es entsteht also kein zusätzli-
cher Finanzbedarf. Darüber hinaus haben sich ARD und ZDF verpflichtet, auch in der 
kommenden Gebührenperiode keine gesonderten Projektmittel, die über die übliche 
Bestandsfortschreibung hinausgehen, anzumelden.  
 

V. Publizistischer Wettbewerb und marktliche Auswir kungen 
 
3satText steht im publizistischen Wettbewerb mit den Fernsehtextangeboten der 

kommerziellen Vollprogramme. Er unterscheidet sich von diesen jedoch deutlich da-

durch, dass er einen bedeutend höheren Kultur-, Wissens- und Bildungsanteil enthält, 

sowie frei von Werbung- und Sponsoring ist. Ferner enthält nur der 3satText ergän-

zende und vertiefende Informationen über 3sat-Programme. 

Der Zuschaueranteil des 3sat-Fernsehtextangebotes sowie der übrigen Fernsehtext-

angebote stellte sich für das Jahr 2008 wie folgt dar:  

Marktanteilsübersicht 2008 (Zuschauer ab 3 Jahren, 03:00-03:00 Uhr): 

ZDF   12,9 % 
ARD    15,3 % 
RTL   15,0 % 
SAT.1   10,1 % 
PRO 7    3,8 % 
N-TV     4,6 % 
3sat     1,1 % 
Phoenix    0,5 % 
ARTE     0,5 % 
KIKA     0,2 % 
Rest   36,1 % 
 

Mit Blick auf die marktlichen Auswirkungen des 3sat-Fernsehtextangebotes ist von 

entscheidender Bedeutung, dass es keine Werbung und kein Sponsoring enthält. Da-

mit findet ein Wettbewerb auf den entsprechenden Märkten nicht statt. Nach Kenntnis 
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von ARD und ZDF gibt es für den Fernsehtext keine spezifischen, relevanten Beschaf-

fungsmärkte. Aus diesem Grunde ist davon auszugehen, dass sich das 3sat-

Fernsehtextangebot nicht spürbar auf kommerzielle Anbieter auswirkt.  

ARD und ZDF behalten sich vor, auf Grundlage der Stellungnahmen Dritter und dem 

obligatorischen Gutachten gemäß § 11f Abs. 4 Rundfunkstaatsvertrag weitere Ausfüh-

rungen zu Quantität und Qualität der vorhandenen frei zugänglichen Angebote sowie 

zu den marktlichen Auswirkungen zu machen. 

 


